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Rundschreiben des LBV Nr. 3/01/2022 
 
Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zur Förde-
rung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtli-
nie - StBauFR 2021) vom 20.09.2021 
 
hier: Anwendung der Regelungen zur Ermittlung der förderfähigen       

Ausgaben gem. Punkt 5.2 (Satz 2) und Überleitungsvorschriften gem. 
Punkt 21.3  

 
Anlage: Kommunale Erklärung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß o.g. Förderrichtlinie (Punkt 5.1) gilt für die Ermittlung der förderfähigen Aus-
gaben folgende Regelung: 
 
„²Die Feststellung der Förderfähigkeit der Ausgaben erübrigt sich ganz oder teil-
weise, soweit die Angemessenheit der Kosten anhand von allgemein eingeführten 
Kostenrichtwerten (beispielsweise die BKI Kennwerte des Baukosteninformations-
systems Deutscher Architektenkammern) ermittelt wurden. 
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³Kostenrichtwerte nach DIN 276 (in der vom Land eingeführten Fassung) sollen 
Anwendung finden insbesondere bei vergleichbaren Einzelvorhaben, bei denen –
unter Beachtung der konkreten örtlichen Verhältnisse- die Kosten hinreichend be-
stimmbar sind.   
Bei Baumaßnahmen mit Kosten von über 1 Million Euro sind die Bauunterlagen 
durch die zuständigen bautechnischen Dienststellen der Gemeinde zu prüfen. 
Von einer Beteiligung der zuständigen baufachtechnischen Prüfstelle des Landes 
Brandenburg wird nach VVG Nr. 6.3 zu § 44 LHO abgesehen.“    
  
Zwischenzeitlich sind mehrere Vertreter von Kommunen an das LBV herangetreten, 
um die Möglichkeiten einer früheren Anwendung der v.g. Regelung zu eruieren. 
Die Überleitungsvorschriften der o.g. StBauFR 2021 führen dazu in Pkt. 21.3 aus:  
 
„Die Förderung von Einzelvorhaben, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie auf der 
Grundlage bestätigter Umsetzungspläne begonnen wurden, aber noch nicht abge-
schlossen sind, erfolgt nach der beim Beginn der Einzelvorhaben geltenden Richt-
linie ….. 
Ab der nächsten Fortschreibung und Neubescheidung des aktuellen Umsetzungs-
planes gelten die Regelungen dieser Richtlinie auch für die noch nicht begonnenen, 
jedoch im Umsetzungsplan enthaltenen Einzelvorhaben.“       
 
Im Sinne eines vereinfachten flexibilisierten Verfahrens, erhalten Städte mit 
geförderten Gesamtmaßnahmen, bei denen die Bestätigung eines weiteren 
Umsetzungsplans (oder dessen Fortschreibung) derzeit nicht abzusehen ist, 
die aber für die Ermittlung förderfähiger Ausgaben bereits die eingangs ge-
nannten Regelungen des Punktes 5.1 der StBauFR 2021 anwenden wollen, 
zukünftig die Möglichkeit hierzu.   
 
Voraussetzung ist die vorherige Unterzeichnung und Rücksendung der bei-
gefügten Erklärung an das Landesamt für Bauen und Verkehr (Bewilligungs-
behörde).  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
gez. Ewers 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


